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10 . Zu den Bildern 1—21 :
Die Bilder sind als erläuternde Beispiele beigefügt . Sie sollen — mit

Ausnahme der für Splitterschutzvorrichtungen und Splitterschutzmauern
verbindlich angegebenen Abmessungen (Blatt 3— 17) ■— als Anregung für
die Ausführung von Behelfsmaßnahmen dienen . Andere ebenso geeignete
Ausführungen sind demnach nicht ausgeschlossen .

III . Allgemeines
Die RI und der RLB haben Abschriften dieses Erlasses erhalten . Auch

dem Reichsbund der Haus - und Grundbesitzer , dem Bund deutscher Mieter¬
vereine sowie dem Reichsverband des deutschen gemeinnützigen Wohnungs¬
wesens ist ein Abdruck zwecks Bekanntgabe an die Mitglieder zugegangen .
An

den Herrn Reichsführer und Chef der Deutschen Polizei im Reichs¬
ministerium des Innern .

(RMBliV . S . 1949)

Beteiligung von Amtsträgern des RLB bei der Ueberwachung
der Durchführung der Siebenten Durchführungsverordnung
zum Luftschutzgesetz (Beschaffung von Selbstschutzgerät ) .
RdErl . d . RdLu .ObdL v . 14 . 9 . 39 . L .In . 13 III A 2 8615/39

Nach § 5 der VII . DVO zum Luftschutzgesetz obliegt den Ortspolizei¬
verwaltern die Ueberwachung der Durchführung dieser Verordnung . .

Auf
Grund hierher berichteter Erfahrungen ist es zweckmäßig , daß zu diesem
Zwecke die Amtsträger des RLB herangezogen werden , da diese die nötige
Sachkenntnis im Einzelfall infolge der ihnen in den Luftschutzgemeinschaf teil
zufallenden sonstigen Aufgaben haben .

Es ist daher zu veranlassen , daß die Ortspolizeiverwalter sich bei der
Ueberwachung der Durchführung der VII . DVO zum Luftschutzgesetz bei
Bedarf der Amtsträger des RLB bedienen und insbesondere von diesem
Recht überall da Gebrauch machen , wo eine Ueberwachung durch eigene
Organe mit der notwendigen Beschleunigung nicht möglich ist .

An
alle Luftgaukommandos .

Durchführung der Verdunkelung
in gemeindeeigenen Gebäuden —■ RMdl v. 26 . 9 . 39 . —

V a 717/39 — 1830
Es sind Zweifel darüber aufgetaucht , ob die Gemeinden (GV ) auch für

die Verdunkelung von Räumen in gemeindeeigenen Gebäuden (z . B . Schulen ,
Krankenhäusern ) verantwortlich sind , deren Benutzung im Kriegsfall nicht
für gemeindeeigene Zwecke , sondern durch andere Stellen (Wehrmacht
u . a .) vorgesehen ist . Dabei wird mitunter die Auffassung vertreten , daß
als „Inhaber der tatsächlichen Gewalt “

, der nach § 2 der Achten Durch¬
führungs -Verordnung zum Luftschutzgesetz (Verdunkelungsverordnung )
vom 23 . Mai 1939 — RGBl . I S . 965 — an Stelle des Eigentümers für die
Verdunkelung verantwortlich ist , in diesen Fällen der Benutzer im Kriegs¬
fall anzusehen ist . Diese Auffassung trifft nicht zu . Verantwortlich für
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die Verdunkelung ist nach der Verordnung der Eigentümer oder derjenige ,der in der Friedenszeit die Räume tatsächlich benutzt hat , selbst dann ,
wenn er im Kriegsfall sie überhaupt oder bei Dunkelheit nicht für eigene
Zwecke verwendet .

In diesen Fällen werden aber die von der Gemeinde vorgelegten Kosten
der Verdunkelung bei der Vergütung , die für die Benutzung zu zahlen ist ,mit zu berücksichtigen sein, sofern nicht eine besondere Vereinbarung
hinsichtlich der Verdunkelungskosten getroffen wird .

Ich ersuche , die Gemeinden und GV . entsprechend zu unterrichten . So¬
weit von den Gemeinden (GV ) das Erforderliche noch nicht veranlaßt
worden ist , ist es unverzüglich nachzuholen .

Betriebsluftschutzplan für die Betriebe des erweiterten Selbst¬
schutzes — RdErl . d . RMdl v. 27 . 9. 39 . — Pol .O-Kdo RV/L

(L 2 f) 5 Nr . 10/39 IV
( 1 ) Unter Bezugnahme auf den vorstehenden 1) Erlaß des RdLu .ObdL .

erweitere ich den Runderlaß vom 12 . 6 . 1939 (RMBliV . S . 1309) dahin ,daß nunmehr der „Betriebsluftschutzplan “ allgemein bei allen
dem erweiterten Selbstschutz angehörenden öffentlichen und privaten
Dienststellen und Betrieben ( § 2 Abs . 4 der Ersten Durchf .-VO zum Luft¬
schutzgesetz 2) eingeführt wird . Die erforderlichen Stücke sind bei der
Firma Wilhelm S c h i k k u s , Hamburg , Spaldingsraße 2—4 , Markthof ,
zu bestellen . (Für den Bereich der Provinz Brandenburg — einschließlich
Groß -Berlin — bei der Zweigniederlassung der Firma Schikkus in
Berlin SW 68, Kommandantenstraße 42 .)

(2 ) Um größeren Behörden und Betrieben im gegenwärtigen Zeit¬
punkte die Neuaufstellung des „Betriebs luftschutzplanes “ zu
ersparen , erscheint es angebracht , zunächst die vielfach bereits auf Grund
der Bestimmungen der LDv . 755 selbständig angelegten Betriebsluftschutz¬
pläne zu verwenden .

(3 ) Da jedoch etwa im Laufe der Zeit notwendig werdende Nachträge
und Berichtigungen auf den nunmehr dienstlich eingeführten „Betriebs -
luftschutzplan “ abgestellt werden , haben sich auch diese Behörden
und Betriebe im Laufe der Zeit auf diesen „Betriebsluftschutzplan “ einzu¬
stellen und eine entsprechende Neuaufstellung ihrer bereits angefertigten
Luftschutzpläne vorzunehmen .

An die nachgeordneten Behörden , Gemeinden und Gemeindeverbände .
Nachrichtlich an die Obersten Reichsbehörden durch Abdruck .

(RMBliV . S. 2058}
l) Es handelt sich um den nachstehend als Anlage abgedruckten Erlaß

vom 25 . 8 . 39.
V Vgl . RGBl . 1939 I S . 1630 ( s . III . Teil S. 146).
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